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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Dillersberger, Mag. Haup·t 

haben am 7. Dezember 1989 unter der Nr. 4725/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Diplomaus

bildung in Altenpflege gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Sind Ihnen Bestrebungen bekannt, wonach eine Spezialaus
bildung für die Alten- und Chronischkrankenpflege geschaf
fen werden sollte, wonach auch die Möglichkeit vorgesehen 
wäre, diese Ausbildung nach drei Jahren mit einem Diplom 
abzuschließen? 

2. Wie stehen Sie, vor allem im Hinblick auf die Tragödie von 
Lainz zu solchen Vorschlägen? 

3. Bestehen seitens Ihres Ressorts bereits konkrete Vorschläge 
zur Einführung einer solchen spezialausbildung? 

4. Welche Maßnahmen gedenken Sie im Rahmen Ihres Ressorts zu 
treffen, um die Ausbildung auf diesem Gebiet besser zu 
gestalten?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu den Fragen 1 und 2: 

Die Bestrebungen, eine spezialausbildung für die Alten- und 

Chronischkrankenpflege mit Diplomabschluß zu schaffen, sind mir 

bekannt. 

Es trifft sicher zu, daß in Hinkunft der Betreuung älterer 

Menschen in allen Bereichen des ambulanten und stationären 

Gesundheitswesens besondere Bedeutung zukommen wird. 

Aus diesem Grund muß die Ausbildung aller einschlägigen Berufs

gruppen auf die Besonderheiten der Hilfe und Pflege älterer 

Menschen abgestimmt sein. Die Einrichtung einer speziellen Aus

bildung mit Diplomabschluß für die Alten- und Chronisch

krankenpflege würde dieses Ziel unerfüllt lassen und erscheint 

mir daher nicht sinnvoll zu sein. überdies würde - wie die Vor

fälle in Lainz gezeigt haben - dadurch auch die notwendigen 

Rota-tionsmöglichkei-ten des Personals behindert vierden und die 

Gefahr einer Diskriminierung des Personals und der Patienten 

beinhalten. 

Zu diesem Ergebnis führten auch die Diskussionen der aufgrund 

der Entschließung des Nationalrates vom 26. April 1989, 

E 113-NRjXVII. GP., eingesetzen Expertengruppe, wonach für die 

Pflege chronisch Kranker bzw. alter Menschen - sowohl stationär 

als auch extramural - keine neue sparte des Krankenpflege

fachdienstes geschaffen werden soll. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

wie bereits zu den Fragen 1 und 2 ausgeführt, ist eine Neuge

staltung der Ausbildung der Hilfs- und Pflegeberufe sowohl im 

stationären als auch im ambulanten Bereich erforderlich. 
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Ziel dieser Neugestaltung der Ausbildung muß vor allem die 

sicherung der extramuralen Betreuung bedürftiger (alter) 

Menschen sein. 

Für den Bereich der diplomierten Pflegepersonen soll aufbauend 

auf der Krankenpflegegrundausbildung den Besonderheiten der 

Pflege chronisch Kranker bzw. alter Menschen durch eine Sonder

ausbildung Rechnung getragen werden. 

Die Ausbildung und das Tätigkeitsfeld der besonders bedeutungs

vollen ambulanten Hilfsdienste soll aufgrund einer vom ÖBIG 

erarbeiteten Expertise, die am 13. Dezember 1989 der öffent

lichkeit vorgestellt wurde, neu gestaltet werden. Die Expertise 

liegt bei. 

---...... 
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EXPERTISE 

·'Ambulant.er (ext.rarr:ureler) HilfsdienEt (ExHD)" 

~ 

Neureaelung der AUEbildung für Pflege- und Hilfs
berufe irr, ext.ramuralen Bereich 

Jo!ag. Riki Ebner 
Mag. Jan Pazourek 

unter Y.itarbeit von 
Dipl.lng. Gerhard Fülöp 

Wien, i~ Oktober 1989 

..... 
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Vorbemerkung 

Ausgehend von der Piskussion \lft'. di@ Sinnheft.1gkei t der Ein· 
fUhrung des Berufes des ·Altenpfl~g~r~~ kongt.itul~rte lieh 
am ÖSIG eine informelle Expertengruppe, bestehend aus Ver
tretern interessierter Interessens G und ~eruf$vereini9ungen, 
um die lukünft1ge ~euregelung der Ausbildung ~o~ie der 
Tätigkeitsfelder der Berufe in. Bereich der ambulanten Ver
ßorgung von hilfs· und pflegebedürftigen B>erlSonen ~u be
raten. Die vorliegende Expertise legt die Grundzüge der' 
neuen Berufsgruppe des °ambulanten (extramuralen) Hilfs
dienstes (ExHD)~ fest und betrachtet sie im Gesamtgefüge der 
Berufe im ambulanten Hilfe- und Pflegebereich. t}ber diese 
Grundzüge konnte in den Expertenbesprechungen weitestgehend 

Konsens erzielt werden. 

Nebe~ diplo~ierten Krankensch~estern!p!le;ern $ind zahl
reiche unterschiedlicr. eusge~ildete und bezeichnete Kräfte 

irr. Bereich der ambulant.e:; Pfle;e und Betreuung von kranker. 
und/ode= behindert.er. ~enschen täti~. Beispielhaft werder. 

einige Ausbildungsformen für -Berufe', die ~uf diese~ Gebiet 
täti~ sind, eufgezär.lt: 

Trägerorganisation 

Ö Rf: 

Verein Wiener Sozieldienst.e 

Bezeichnung 

Pflegehelferin 

Beimhelferin 

Ausbildungsdauer 

tß Wo. 

(l w~.) 

(l ~.) 

137 Std. (l X.) 

FJanxenanstalten St.etionsgehilfe 185 Std. (1,5 ~.) 
finkl. Praxis = 1,5 X.) 

Kongr. d. Barmh. Sch~. d. El. 
Vinzenz v. Peul in Z~n5/Bregenz 

Alten- und Chro
nischkrankenpfl. 

Schule f. Pflegerinnen v. Bet~g- Altenpfleger 
ten u. Chron.kranken, Dornbirn 
(Verein d. Alt.enpflegerinnen) 

16 lL 

2800 St.d. pe Y..) 
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Schule fUr Altenrfle9~, 
L~H Jiochzirl 

TachEchulen für Altendienste 
der Ceritae (~ien, Grß&, 
Innsbruck, ~l~genf"rt) 

srl Gr~z '/11) 

Al tenrf 1 eilE~r 

Altenhelfer 

Altenbetxt!uer 

Linzer Volkshilfe 4 Bfl Linz Q) Altenbetreuer 

2B2!> Std. (18 Y..) 

2600... (2' Y..) 
2800 Std. 

12 - 14 Y.. 

76 Wo. (l S Y..) 

Die n-.it "} gekennzeichneten Ausbildungsfonnen $ind neu und 

~~rden noch nicht veranstaltet. 

Diese e~'ähnten arr~ulanten Dienste agieren in Österreich 

ohne rechtliche Verankerung. Im Rahmen einer von der Stadt 
~ier. eingesetzten Arbeitsgruppe ~nöuskrenkenpflege~ het des 

Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen kürzlich 

eine Erhebung über Organisation une LeiEtungsspektrwr. der 

Hauskrankenpflege und enderer extramuraler Dienste in Kien 

durchgeführt. Die Ergeb~isse zeigen, daß d!eseDienste in 

de::- fraxi 5 auch Tstigkei ten übernehrnef., die der Diplomkrafi

kei.schwester vorbehalte~ sind. 

Sc werdei. beispielsweise ~ierenkatheterpflege sowie Sonden

pflege und -ernährung vorr. Sanitätshilfsdienst (SHD) une von 
der Alt.enhilfe, Kolost.oxtie- 1Il1ld Stomapflege VOlT. SRD, vor: Al

t.erl- und HeiJr,,~elferinnen und lBarnkatheterpflege VOlT. SR!), VOT. 

J..1 ten- und Heirr.helferinnen bz",', überhaupt von Kräften ohne -'" 

Qualifikötion durchgeführt. 

Diese Entwicklung ~~rde durch de~ Umstand herbeioeführt, der: 

6sterreich~eit ein eklatanter Personalmengel im extramuralen 
Bereich 2U beklager. ist. Nicht ausreichend oder gar nicht 
qualifizierte Kräfte müssen Dienste verrichten, die laut Ge

setz dem Krankenpflegefachpersonel vorbehalten 6ind.-

Eine Lösungsmöglichkeit für dieses Problem ist, den Berufs
stand ~ambu18nter Hilfsdienst P einzuführen, der einerseits 
die für die Praxis notwendioe Ausbilduno erhält und anderer-

~ . 
seits berechtigt ist, Tätigkeiten zur Unterstützung der Le-
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bensektivitäten (~Grundrflegep) aus~uführen. (tUT Leistungf

ebgrenzung $ieh~ ~apitel 9.) 

Unseres Er~cht~ns iQt ~~ ßinnvoll, fUr die breiten Lei-
6tungsbere!ehe, ~ür die ~e!ne diplomierte ~raft notwendig 
ist (Euro Bedarf ~iehe ~apitel ~.), eine neue Berufsgruppe 
anzusiedeln, die durch ihr bedarfsadäquateE Ausbildungs
niveau bei gleichzeitiger Vermeidung von Uberqualifikation 

so~ie durch den relativ ~enig zeitintensiven Ausbildungsgang 
erhoffen läßt, Personal in ausreichender Zahl rekrutieren zu 

können. 

Außerde~ besteht durch die oben skizzierte uneinheitliche 

Vielfalt an Ausbildungsgängen und die mangelhafte gesetz-

1 i ehe Verankerung diese:- .Ausbildungen sO""ie der Tätigkei ts

felder und -befuonisse ein e~inenter Handlunosbederf in - .. 
Hinbl i ck auf eine UJr.f c?ssende Neuregel ung in dieselT. Berei ch, 

der auc~ i~ zc?hlreiche~ E€sFrechunge~ ~it Vertre~ern aus 

diesen Berufsgruppen festgestellt werden konnte. 

2. Uberblick über die zukünftige Gesamtreoelung bezüglich 

der Hilfs- und Pfleqeberufe ~ ambulanten Bereich 

Das Ziel der (AusbildungE-)~euregelungen in den Hilfs- und 
Pflegeberufen iet die Sicherung der extramuralen Betreuung 

bedürftiger (elter) ~enschen so~ie die Lösung der gegen
wärtigen _Unklarheiten über die Ausbildung und Einsatzmög

lichkeiten irr. Bereich der ambulanten sozielen Dienste. 

Die Grundsetze der Neuregelungsbernühungen lauten: 

Fachliche (Haus-)Krankenpflege soll nur durch diplomier
te Kräfte erfolgen. 

Alle Berufsgruppen sollen die gesetzliche Berechtigung 
erhalten, alle jene Leistungen zu erbringen, für die sie 
ausgebildet ~~rden. 
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Die zukünftigE embulante Pflege und foziele Betreuung be
dUrft1ger ~enfchen ruht auf drei S~ulen: 

o Heuskrenken
pflegefech

dienst 

(Oi 1'1 Ort'. -t 
Zusetzlehr

Qeng) 

• Gehobene 
Jrtedizinisch
t.echnische 
OienEte 

fachliche 
Krenkenp! le~e 
spez. Tr,era;=ie, 
A~fEicht., ~oor
dinetior., ... 

• -Ambulanter (ex
trarouraler) 

Hilfsdienst'· 
(ExHD) 

(inkl. 'l'ätigk. 
d. l\r. "Heim

helfer") 

Unterstützung vor. 
Leben6akt.ivit.~ter. 

( -Grundpf 1 e~e" ) 

\& Ergänzende 
110ziele 
Dienst.e 

(1f:srsen auf 
Rädern, 

~eini9un9~
dienst,etc.) 

(ohne Wr. 
"Heimhel f er: ) 

SozieIe und heu!wirtscheftliche Assi!
t.enz une Setreuun; 

Diese drei Personalgruppen sollten - irr Bedarfsfalle gemein
san. rr.it eineIT: Arzt - ein Teen. bilden. Die Leistungsbereiche 
dieser drei Gruppen ergänzen einander und ermöglichen so be
darfsedäquate Einsetzko~~inetionen und Aufsichts- bzw. Dele
gationsfonnen. 

Folgende Aus- und Fort.bildungsme.ßnahroen werden empfohlen: 

FUr diplo~ierte Pfle~ekräfte sollen Fortbildungskurse fUr 
den Bereich der AlTLb\.llenten (Alten-)Pflege eTlgeboten werden. 
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Oie HeuFtßchwerpunkte die5er tu~ettlehrgänge für bereitE di
plomierte~ Personal bilden ~Besonderheiten der extramuralen 

Pflege" ßo~de "Umgang Xl"lit vendrrten (dementen) elten Jo:en

schen~. Zur Ererbeitung von Richtlinien ~Ü~ ~ortbildun9skur

se dieser Art wurde bereits eine Arbe1tsgTuppe 1m Bundes

kanzleramt/Sektion VI eingerichtet. 

Von der Schaffung einer (vierten) Fechrichtung ~Gerietrie~ 

in, Rahmen der Diplomeusbildung \>:ird abgesehen. 

Für den "ambulanten (extramuralen) Hilfsdienst (ExHD)" ist 
die Schaffung eines AusbildungscurriculWT: so .... ·ie die legisti
sche Verankerung der Ausbildung, des BerufeE und der Tätig

keitsfelder vorzusehen . 

Di e ExH:; .. Ausbi Idung soll te in einen, ,. theoretischen" uno 
eine~ 'praktischen r Teil absolviert \>:erden. Der ~theore

tis=he' Austildungsteil erstreckt sict über eine Dauer VOL 

ca. f Y.onaten, der "praktische" 'I'eil in. Anschluf: daran über 

ca, 10 l-!ona t.e , 

Aus~ahl und Verrr.ittlung der Ausbildungsinhalte sollen beson

ders praxisorie~tiert une lebensnahe erfolgen. 

DeL für den ambulanten Hilfsdienst ausgebildeten Kräfte~ 

soll die Möglichkeit offer. stehen, in den stationären Hilfs

dienst überzuwechseln. 

Eine institutionelle Vielfalt in der Trägerschaft der Acs

bildun9 ist anzustreben (Rotes Kreuz, Caritas, Volkshilfe, 
Berufsförderungsinstitute, etc.). 

Die ExH!)-Ausbildung richtet sich in erster Linie an die 

Zielgruppen der Berufswiedereinsteiger so~ie der Frauen nach 

der Farr.ilienphase. 

Die Ausbildungsteilnehmer sollen \o:ährend der 6-rnonatigen 

theoretischen Ausbildung durch die Arbeitsmarktve~-altung 
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unterstUt!t ~erden und ~ährend der an~chließenden Praktike 
schon Geh~lter beziehen. Dadurch ist die meterielle Absiche

rung der Ausbildungsteilnehmer ge~ährleistet. 

Die ExHD-Ausbildung ist 80 konzipiert, deß keine ·überquali~ 

fizierten~ Kräfte produziert werden. Fachliche Krankenpflege 

ist und bleibt Aufgebe von diplomierten ~räften. Eine Ober

Quelifiketion der ambulanten Helfer \\~rde folgende Gefahren 

bergen: 

Berufsfrustration durch ein unangemessen empfundenes 
praktisches Tätigkeitsfeld (z.B. heu5~irtschaftliche Ver
richtungen) mit der Folge~irkung einer hohen Berufsfluk
tuetion; 

Es könnte keine quantitetiv ~breite Besis~ en Inter
essenter. und Absolventen erzielt werden; 

Rivc::'itäte!"; und A.bgrerlzungssch ... :ierigkeiter. :mit bz ... :. :n: 

diplo~ierte~ Personal ~~ren abzu5ehe~; 

Die ~o5ten für unverhältnism~ßi9 qualifiziertes Personal 
'b>-~rer. 2 u hoch. 

Paralle! zur EinriChtung und Regelung der Ausbildung ZWT. am

b~lante~ Hilfsdienst (ExHD) könnte die schor. lange gefor

derte Reforn der Sanitätshilfsdienst (SHD)-hllsbildung er
foloen . . ~ 

3. Ausbildunasformen iE benachbarten Ausland 

Als Vergleich wollen ".'ir Ausbildungsfonnen aus dem benach

barten Ausland e~-ähnen. In der ERD ~~rde z~ischen den 

Ländern eine Rahrnenvereinbarung über die Ausbildung und 

Prüfung von diplomierten Altenpflegern geschlossen, die min

destens 1400 Std. Theorie und 1000 Std. Praxis vorschreibt. 
Folgende Unterrichtsbereiche sind vorgesehen: 

- Allgemeiner und berufskundlicher Bereich 
- Gerontologischer Bereich 
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• ~editini5ch-pflegeri8cher Bereich 
- Sozialpedagogi~ch-beretender Bereich 

Diese diplomierten Altenpfleger sind dem diplomierten Xran

kenpflegepersonal gleichgestellt. Das damit einhergehende 

hohe Ausbildungs- und Qualifiketion5niveau konnte den ekla

tanten Personelmangel i~ e~tramuralen Bereich nicht beheben, 
sondern hat ihn i~ Gegenteil eher verschärft. Dennoch werden 

Überlegungen für eine Verlängerung der Ausbildung auf 3 Jah

re angestellt. 

In der Sch""'eiz dauert. die Ausbildung zur (zurr.) "Krankenpfle
gerln~ 2,5 Jahre. Sie wird vo~ Schweizerischen Roten Kreuz 

veranst.alt.et, findet in der Schule für praktische Kranken

pflege, ~antonsspit.al St.. Geller., statt und sieht 711 Theo

rie~tunder; vor. 

4. Bedarf 

Nach ~erechnungen des Österreichischen Bundesinstituts für 

Gesundheitsweser. leben in Österreich ca. 330.000 pflege

bzw. hilfsbedürftige Personen. Rune 25 \ dieser Personen 

sind ir. so hoherr ~aße pflegebedürftig, tiaf sie i~ PrinziF 

Leistungen benötiger., die nur diploIT.ierte Kräfte erbringen 

könner. und sollen. Ca. 75 \ dieser Personen benötigen Lei

stunger., die theoretisch durch der, ambulanten Hilfsdienst 

erbracht werden könnten, ohne eine diplou~erte Pflegekraft 

ständig beizieher. zu mlisse~. Diese sehr approxL~metive 

SChät.zung zeigt, daß ambulantes Hilfspersonal in der Re
le.tio~ 3:1 gegenüber diplomierten Heuskrankenschwestern be
nötigt wird. DeS ÖBIG ermittelt.e in seiner Studie über 

~Hauskrankenpflege in Österreich P einen B~darf an 1.555 

vollzeitig beschäftigten diplo~ierten Heuskrankenschwestern 

für das oesamte Bundesoebiet. In Anlehnuno an diese ~odell-. - -
rechnung kann der Bedarf an ambulanten Hilfskräften (ExHD) 
auf österreichweit 4.500 geschätzt werden. 
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S. ~ekrutierung~polentiele für den ambulanten Hil~edienft 

Aufgrund des großen Bedarfs an 1echkräf~en ~ür den ambulan

ten Hilfsdienst ist es notwendig, von vornh~rein Augenmerk 

darauf 2U legen, daß sich genug Berufsanwärter finden, eus

bilden lassen und möglichst lange den Beruf ~u~üben. Außer

dem sollen die An~ärter die für diesen phy~i~ch und psy
chisch belastenden Beruf notwendige persönliche Reife mit

bringen. Das Ergebnis dieser Uberlegungen war, Frauen nach 

der faffiilienphase und Berufswiedereinsteigerinnen als Ziel

gruppe zu definieren. Jüngere Anwärter sollen jedoch nicht 
ausgeschlossen werden. 

Der a~b~lante Rilfsdienst soll möglichst attraktiv gestaltet 

werden nach de~ Kotto ~ra~ilienfreundliche flexible (Teil

zei t- )J....!"bei t in Wohnbereichsnähe '. Ein modernes Werbekonzept 

soll mb;lichst viele Frauen (und auch Männer) veranlassen, 
diese~ verantwortungsvollen Be~ufzu wätler.. 

6. Ökonoreische Absicherung der Ausbildungsteilnehmer 

Da die Zielgruppe- für die Ausbildung z,urr ambulanten Hilfs

dienst Frirnär Frauen irr 2. Bildungsweg sind, ist die ~Un

terhaltsfrage' ein wichtiger Punkt (wiewohl die Ausbildung 

natürlich aucr. jungetl Leuten offen steht). Es müssen nicht 

nur die Kosten de= Ausbildung getragen ~erden, auch die 
Teilnet~er selbst benötigen während der Ausbildung6zeit ein 

Einkorr.rner .. 

Eine Y.öglichkeit der Finanzierung wäre, daß die theoretische 

Ausbildung (rund 6 Monate) von der Arbeitsmarktverwaltung 

gestützt wird. Wanrend der praktischen Ausbildung könnten 

berei ts Gehel ter bezogen ""'erden, 'fJ\.·ie dies derzei t beispiel s"
weise echon in der Ausbildung zum Sanitetshilfsdienst der 
Fall ist. 
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7. ~konomi~che lRahIDenhe-d.i.nqungen 

tin hohes Au~bildungsniveau brin9t hohe Per$onelko~ten mit 

8ich o die 3chwer finangiert werden können. AuBerde~ können 
~ompetenl'l$chwier19keiten in der J\bgrenszung rzWll diplomierten 
J(rankenpflegepersonal (auftreten. Das "optimale" Ausbildungs

niveau liegt somit z~ifSchen m5g1ichst adäquater Ausbildung 

und möglichst geringen ~osten, d. h. die Ausbildung muß so 

kurz wie möglich und so lang wie notwendig fSein. Eine mög

lichst praxiEnahe Ausbildung ist hier angezeigt, urr. die not

wendigen Qualitätskriterien erfüllen zu können. 

~einesfalls sollen minderqualifizierte Billigkräfte herange
zogen oder diploffiiertes Krankenpflegepersonal ersetzt wer

den. De= chronische Mangel an diplomiertem Krankenpflegeper

sonal kann durch die Einführung einer neuen Berufsgruppe 

nicht besei tigt ..... ·erden. Die ZWi. ambulanten Hilfsdienst aus

ge!:ilde~er; Krefte sin= relati\' 'rillige' k:"beitskrä!te bei 

gleichZeitig adäquater Qualifizierung. 

B. Ausbildungsplan 

De= Ausbildungsplan sieht für den theoretischen Teil maxLmal 
E ~onete, für den praktiSChen Teil 6 - 10 ~onate vo=. Die 
theoretische~ ~urse, die insoesamt 500 - 600 Unterrichtsein

heiten beinhalten, finden in Blöcken statt, sodaß Querein

st~iger die Möglichkeit haben, jeweils in-sich abgerundetete 

lursteile zu absolvieren. Die praktische Ausbildung erfolg~_ 

in verschiedenen stationären Bereichen sowie schwerpunkt

xr.äßig in. ambulanten Bereich. Sie 'ildrd von regelmäßigen Be

sprechungs- und Supervisionseinheiten begleitet (3 UE/Wo
ehe) . 

Als Voraussetzung für das SHD-Diplorn sind gegenwärtig 6 Mo
nate Praxis im stationären Bereich vorgesehen. Dieser Umfang 
\\'ird in der Ausbildung 2UIT. ambulanten Hil fsdienst nicht er
reicht. Dennoch kann vom ambulanten auf den stationären Sex-
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tor umgestiegen ~erden: Oa in den theoretischen Teil die 
Ausbildung für Stationsgehilfinnen integriert ist, kann eine 

Angehörige des ambulanten Hilfsdienstes, ~enn sie in den 

stationären Bereich Uberwechselt, nach insgesamt 6 Monaten 
stationärer Praxis die SHD-Berechtiqung bekommen. Damit ist 

gewährleistet, daß ~räfte des ambulanten Hilfsdienstes so

wohl i~ extramuralen als euch in stationären Bereich einge
set%t werden können. 

Folgende Unterrichtsschwerpunkte sind geplant: 

1. Theorie 

o Berufskundliche Ausbildung 

- Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und Sbzial-

ve~sicherun9srechte~ und der Sozialhilfe 

- Spezielle Berufskunde 

- Berufs- und Institutionenkunde 

- ~ethoden der. Sozialarbeit 

o Soziale Ausbildung 

Ce. 40 UE 

ca. lee ur 
- Gesprächsführg., ~onfliktlösg., Beratungsgespr. 

Um;ang ~it alten, kranken, hilfsbedürftige~ ~. 

- Um;ang Ir.. ven?:i rrten Personen u. Sterbenden 

- Animation und Freizeitgestaltun; 

"' ...... 

o Pflegerische Ausbildung 

- Erste Hilfe 
ca. 2SC ur 

- Gesundheits- und Krankheitslehre 
Krankenbeoböchtung 

- Hygiene 

- Grundpflege einschließlich einfacher Geräte-, 
Verbands- und Jüzneiml ttellehre 

- Umgang mit Bewegungsbeeinträchtigten 
- Ernährungslehre 
- Strahlenkunde und Strahlenschutz 
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o Heu~~irt6chaftliche Ausbildung 

- Haushalt$führung 
• Hand~erklich-techni6che Hilfestellungen 

2. Praxis 

o Supervision und Praxisbegleitung 

o Praktika 

- St.at.ionär: 
Interne Abteilung 
Chirurgie 

Pflegeheir. 

- Arr.b ..... lant: 

9. LeiEtungsabgrenzung 

ca. 40 ur 

ca. 540 ur 
80.110 •••••• 

ca. 120 ur 

1 JL 

1 lI.. 

2 JL 

E 1-: • 

ca. 10 1-: • 

= = = = = = = = = = = = "".", 

Für die Abrenzung der Leistungsbereiche des ExHD gelten die 

scho~ e~ngang5 e~·ähnt.en Grundsätze: 

Fachliche Krankenpflege scll nur durch diplomierte Kräfte 

erfolgen. 

Alle Berufsgruppen sollen daE tun dürfen, wofür sie aus

gebi 1 det ",'"Urder: . 

Im folgenden solle~ Leistungsbereiche des arr~ulanten Hilfs

dienstes angeführt werden. Als auf jeden Fall nicht erlaubte 

Tätigkeiten sollen beispielhaft das Setzen von Kathet.ern, 
Blutabnahmen jeder Art sowie das Verabreichen von Injektio

nen und lnfusionen erwähnt sein. 
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~e~~~irt~cheftliche Leift~ngen: 

Einkäufe erledigen 

J(ochen 

Abwaschen 

~ohnungsputz 

Bet ten !r .. ~ chen 

"äsche ,..eschen 

Ordnung und Sauberkeit 

Unterstützung von Lebensaktivitäten: 

Ernährung/Flüssigkeitszufuhr 

Hilfeleistung beirr Essen 

Hilfe bein; An- und Ausziehen 

Hilfe beirr Gehen/Aufstehen 

Hilfe bei der F.örperpflege 

~~nd- und Zehnhygiene 

Hend-, Fuß- und Haarpflege 

Hilfe bei Reinigungsbädern 

Leibschüssel/Urinflescte 

Unte~s~ützun~ des bettlege~igen Patiente~: 

Bei Bettlägerigkeit aus Krankheit nur a\.<f Anordnun~ eines 

Arztes und leder einer diplorr.ierter. Pflegekraft. 

Vollbad, Ganz~aschung 

Höörwäsche, Fuß-, Eendbad 
Bettwäsche~echsel 

Wechsel der Rleidung 

..... 

Lageveränderung bz~. Lageverbesserung durch Hilfsmittel 

Einfache Y.obilisierungsrnaßnöhmen 

Anwendung von W~rmeflaschen, Dunsttherrnopher 

Einreibungen, Eisbeutel 
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Inftend- und Bereitheltung von Pf]egeutenfilien: 

Bettschüssel, Urinflasche 

Zahnbürste, Seife, ~amm 

Prothe~en und Prothesenschale 

Bettgitter, Infusionen 

Sonetige Utensilien 

Soziale Betreuung: 

Gespräch und ~ommunikation 
Herstellung von Verbindungen zu Sozieleinrichtungen/Anfor

derungen vor. Sozialdienster. 

Son~tige Leistungen: 

Besorgung vor. ~e~ikame~ter. 

Ber i cr. t.er s t.c t t ur.~ af. }...= z te I ciFl orr.i e:-te Pf 1 e~ekri:d te 

10. Ausbildunosträger 

Bei gleichzeitige:- Vorgebe eine~ bindende~ Ausbildungsplane~ 

steht einer Vielfalt der Ausbildungsträgerschaft nichts irr 

~ege. Die euch schon bisher in der Aus- und Fortbildung vor. 

Personal irr sozialen Dienstleistungssektor engagierten Ver

einigungen une IDstitutione~1 vor ellerr jene der freier. 

~ohlfahrtsFfle~e, soller. fUr die Durchführung de:- Ausbildun; 

für den ambulanten Hilfsdienst gewonnen werden. 

11. Uberganasregelungen 

Da es gegen~ärtig schon mehr als 700 ~Altenhelfer~, ~Alten

pfleger~, ~Altenbetreuer~, etc. gibt (siehe Kapitel 1), müs

sen Übergangsregelungen für diese Kräfte 2ur Eingliederung 

in die zukünftige Berufsregelung geschaffer. werden. Hierzu 
empfehlen sich zwei parallel zu beschreitende Wege: 
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Die nechtregliche Anerkennung eUfge~eh)ter Au~bildunge

gängE'; 
Die ltinset2ung von steatlichen AnrechnungskommislSionen, 

die nach Bedarf :usammentretenrn, um die Ausbildung und. 
BeruflSpra~iE von Bewerbern eus dem Bozialen Oienstlei

stun~sbereich individuell EU bewerten und die eventuell 

noch erforderlichen AU5bildung~teile festzulegen. 

Der sechsmonetige theoretische Teil der ExHD-Ausbildung soll 
in zwei (eventuell drei) Blöcke geteilt werden, an deren Be

ginn einschlägig vorgebildetE Personen nach Kommissionsbe

scheid in den Ausbildungsgang quereinsteigen können. 

12. LegistiSChe Verankerung 

Die AUE~ildun~ SO~iE die Tätiokeitsfelder des ambulente~ 

Hilfsd!e~steE sclle~ ie Kra~kenD!leoeoeset2 verankert wer-
• r r 

den, ~'as gleichzeit.ig mit. einer eventuellen Reforn. der SHD

hUEbild~ng du:chgeführt. we:de~ könnte. Die Regelung der 

Rechte end Pflicr.ter. deE ambulanten Hilfspersonals soll so

wohl i~ arbeit.srecht.liche: cls auch in scnitetsrechtlicher 

Hinsicr.:' in AbstiIl":nun9 rr.i t der. ent.sprechenden Bestimmungen 

für de~ ~rar.ke~Fflegefechdien5t. legistisch verankert werden. 

Hierbe~ sind die oben e~-ähnten 2 Grundsätze zu beachten: 

- Kran}:enpflege sollerJ nur diFlolLierte Krefte durchführen. 

- Alle Be:ufsgruppen sollen das tun dü:fen, wofür sie ausge-
bilde:. sind. 

4680/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 19 von 28

www.parlament.gv.at



( 

[ 

r . 
b 

- ,~ -
13. Weitere Vorgang~~eise 

~lE weitere Vor98ngsweise 2ur Ve~'irklichun9 des ~ambulanten 

Hilfsdienstes (txHD)~ @mpfiehlt $ich 

die Erarbeitung von Gesetzesreformvorschlägen samt der 

Ausarbeitung der tlbergangsregelungen irr Rahmen des 

Ressorts und 

die Einsetzung einer Expertengruppe zur Erarbeitung eines 

Curriculums für den ambulanten Hilfsdienst. 

Literatur 

Altenpfleger/Altenpflegerin. 

E:ätter zur Berufskunde 2- IV ~ 13, 3. ~uflege 1980, 27 S. 

Bundesarbeitsgemeinschcft der Freien Wohlfahrtspflege 

(EhGFK) t.v., Bonn: 

Q~alifiziErung der Altenpflegeausbildung. 

= Altenpflege 12(19E7)E 

Dier, r.. E.; Mer.tze~, R.: 

Altenpfleger. 

= Aktuelle ärztl. BerufsKunde, Ergänzungsnr. 23/19E5 

(Sonderbeilage der Zeitsehr. ~Arbeitsrnedizin, Sozialmedizin, 

Präventiv.medizin~) 

~urzporträt der Schule für spitalexterne Krankenpflege. 

: Krankenpflege Nr. 10/l98~, S. 3~ f. 

Rahrnenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung von 

Altenpflegern und Altenpflegerinnen (Beschluß der Arbeits

und Sozialministerkonferenz vom 18. 7. 1985, Beschluß der 

~ultusministerkonferenz vom 9. 11. 1984). 

= Altenpflege 10(1985)9 

Staatlich anerkannte Altenpflegehelfer. 

: Altenpflege 11(1986)2 
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ÖSTERREIC&iISCHIES ~UJND!ES~NSTITUJT 
FÜR GESUNDHIE~TSWIESIEN 

~ 
Das Österreich ische Bundesinstitut für Gesundheitswesen ist 
gemäß seinem gesetzlichen Auftrag eine zentrale Forschungs-, 
Planungs- und Ausbildungseinrichtung zur Förderung des 
Gesundheitswesens in Österreich. 

Einem fachübergreifenden und umfassenden Arbeitsansatz fol
gend, erstreckt sich seine Tätigkeit sowohl auf das unmittelbare 
Gebiet der Gesundheitssicherung als auch - im Sinne der 
Gesundheitsvorsorge - auf den Bereich des Umweltschutzes. 

Als wissenschaftlicher Dienstleistungsbetrieb steht das Institut 
grundsätzlich jedem Auftraggeber zur Verfügung. Es führt Arbeiten 
für Bund, Länder und Gemeinden, aber auch tür andere Interes
senten durch. 

Das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen ist als 
Institution mit eigener Rechtspersönlichkeit in seiner Tätigkeit nicht 
weisungsgebunden. 

Die Orientierung an vorrangigen bzw. akuten Problemen des 
Gesundheitswesens und des Umweltschutzes hat zur Bildung von 
Arbeitsschwerpunkten geführt, mit denen sich ein hohes Erfah· 
rungspotential und eine spezifische technische Infrastruktur verbin
den. 

Auf dem Gebiet des Gesundheitswesens befaßt sich das Institut 
insbesondere mit der Krankenanstaltenplanung, der Versorgung 
dc~ch niedergelassene Ärzte, der Hauskrankenpflege, der Aus-

und Fortbildung von medizinischem Personal und der 
Gesundheitsförderung sowie mit) Vorsorgemaßnahmen, Fragen 
der Gesundheit am Arbeitsplatz u'nd epidemiologischen Studien. 

Im Bereich Umweltschutz steht die Untersuchung der Aus
wirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit im Vor· 
dergrund. Dazu zählen Studien zur Luftreinhaltung, zur Wald
schadensproblematik, zur Trinkwasserversorgung und Ab
fallwirtschaft ebenso wie die Entwick,lung von Maßnahmen zur 
Sanierung und Erhaltung unserer natürlichen Umwelt als unver
zichtbare Lebensgrundlage. 

Das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen bietet 
über seine Dokumentations- und Informationsdienste allen II1l~eres
senten einen direkten Zugriff auf einschlägige Datenbanken in aller 
Welt. 

An das Institut angegliedert ist auch die Vergiftungsinformations
zentrale in Wien. 

Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG) 
Tel. (0222) 51 561, Telefax (0222) 513 84 72 
Geschäftsführung: Dr. Michaela Moritz 

literaturdienst Medizin (LID) und Informationsdienst Umwelt (IDU) 
Tel. (0222) 51 561/54 Durchwahl 

Health Care literature Information Network (HECLINET) 
und Österreichische Krankenanstaltendokumentation (ÖKO) 
Tel. (0222) 51 561/57 Durchwahl 

Alle: A-l010 Wien, Stubenring 6 

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) 
A-1090 Wien, Spitalgasse 23, Tel. (0222) 43 43 43 
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ÖsteJn'ichisdlCS !)lUldcsinstinn für Gcsl1ndhcjt~\\'CSCll 

Wien, 3m 13.12.1989 

"Altenhilfe - Daheim statt im Heim° 

Präsentation einer Expertise des Dsterreichischen Bundesinstituts fUr 
Gesundheitswesen (~BIG) Uber die Neuregelung der Ausbildung fUr Hilfs

berufe im ambulanten Bereich. 

Der Ausbau der ambulanten Versorgungsstrukturen ~ Gesundheits- und 
Soziclwesen ist. den Empfehlungen der ~~o folgend. eines der vorrangi
gen Ziele der Gesundheitspolitik fUr des kommende Jahrzehnt. Besonders 
die Zukunft einer humanen. bedarfsorientierten Alte~- une Behinderter.
betreuung hängt von der Verwirklichung dieses Zieles ab. 

Voraussetzung fUr den Ausbau ambulanter Strukturen ist es, dafUr Sorge 
zu tragen, daß genUg~nd adäquat qualifiziertes Personal fUr dieser. Be
reiet gewonnen werden kann. Der Einsatz minder qualifizierter. Perso
nals fUr die Al tenhilfe im ambulanten Sektor ist strikt abzulehnen . 

Die gegenwärtige Situation hinsichtlich Ausbildung und Einsatz ambu
lanter Hilfs- und Pflegekräfte ist in vielerlei Hinsicht unbefriedi
gend. Daher hat der zuständige BundesmiI}ister Ing. Ettl das ÖEIG be
auftragt. eine Expertise Uber die Neuregelung der Ausbildung der Be
rufe im ambulanten Eilfsbereich auszuarbeiten. 

Die vom ÖBIG empfohlene Grundstruktur der Berufe ist in der beiliegen
den Abbildung ("3-Säulen-Modell") zusammenfassend dargestellt: Die 
entscheidendste Neuerung ist die EinfUhrung des Dambulanten (extra
muralen) Hilfsdienstes (ExHD)". Mit diesem Beruf sollen erstmals ein
heitliche Standards fUr die Ausbildung und die Tätigkeit im ambulanten 
Hilfsbereich gesetzlich verankert werden. Damit soll einer Entprofes
sionalisierung in diesem Bereich entgegenge~irkt werden. 

../2 
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Die wichtigsten Infonnationen Uber den ExHD sind: 

1t Grundlagen I 

Der ExHD ist sowohl ein Gesundheits- als auch ein Sozialberuf. Fach
liche Krankenpflege soll diplomierten Kräften vorbehalten bleiben. 
Der ExHD soll diplomierte Kräfte nicht ersetzen. sondern in ihrer 
Arbeit unterstUtzen und ergänzen. Basis der Zusammenarbeit sind die 
Prinzipien der Teamarbeit und Delegation. Die ExHD - Ausbildung un~ 
die (reformierte) Stationsgehilfen - Ausbildung sollen aufeinander 
abgestimmt sein. Der Wechsel vom ambulanten in den stationären Be
reich und umgekehrt muß möglich werden. 

• Dauer. Gliederung und Inhalte der Ausbildung: 

Die Ausbildung erfolgt in eine~ -theoretischen" leil (500 - 600 Stun
den. Dauer C&. 6 Monate) un~ eine~ ·praktischen" 1eil (Praktika i~ 
station!ren wie ambulanten Bereich, Dauer ca. 10 HonBte, wOchentliche 
Supervision bzw. Praxisbegleitung). Der 'theoretische" Unterricht 
gliedert sich in eine berufskundliehe. eine soziale, eine pflegeri
sche sowie eine hauswirtschaftliche Ausbildung. Der Unterricht soll 
besonders praxisorientiert und lebensnahe erfolgen. 

* Träger der Ausbildung: 

Alle Träger der freien Wohlfahrtspflege und initiBtive~ privateL 
Gruppen sollen. soferne sie die gesetzlich vorgegebene~ Ausbildungs
standards bieten. eine ExHD - Ausbildung durchführen kDnnen. 

* Zielgruppen der Ausbildung: 

Vor allem Berufswiedereinsteiger und Frauen nach der familienphase. 

* Ökonomische Absicherung der Ausbildungsteilnehmer: 

Die theoretische Ausbildung kOnnte von der Arbeitsmarktverwaltung 
gestUtzt werden. während der Praktika kOnnten bereits Gehälter be
zogen-werden . 

.... Bedarf: 

Österreichweit ca. 4000 bis 5000. Etwa 75% der hilfs- und pflegebe
dürftigen Menschen benOtigen Leistungen, die durch den ExHD abgedeckt 
werden k~nnen. 

• 
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Die zukünftige ambulante Pflege und soziale Betreuung 
bedürftiger Menschen C'3-Säulen-Modell") 

• Hauskranken
pflegefaehdienst 

(Diplom + Son
derausbildung) 

• Gehobene medi
ziniseh-techni
sche Dienste 

Fachliche Kranken
pflege, spezielle 
Therapie, Aufsicht, 
Koordination .... 

• Ambulanter (ex
tramuraler) Hilfs
dienst (EXHD) 

Ünterstützung von 
Lebensaktivitäten 
(Grundpflege) 

• Ergänzende 
soziale 
Dienste 

(Essen auf Rädern, 
Reinigungsdienst, 
ete.) 

'." 

Soziale und hauswirtschaftliche 
Assistenz und Betreuung 
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Zukünftige Struktur der HUfs- und Pflegedienste 

Diplomierte 
Pflegekräfte Hilfsdienst 

Ergänzende 
Dienste 

F----------------------------------------------------, 
I StaUonärer Bereich : 
I I 
i I 
I DKS TeAm~1t SHD 8e~riebs-, 
I personal, I 
i DelegAtIon eie. I 
I I 
, I 
I i 
L~~~~~~~~~~~~ __ ~~ __ --==-------------- ~----~--~----~~--~ 

W~elmögfich 

Aufgabe 

Kranken
pflege 

---- -----------------, ~---------- ----------- I F-==--==-'O::=O-===---- .__---..., 

i Extramuraler Bereich Es~n fM : Krnnkef'O-

: DKS RfldAm, Rel- , pflege, 
i T9mnA~lf Ex H 0 nlgunw;- I p@rsönlicM 
I + dkmst R~~ : Assistenz 
I Sond<>r· 0911!g1111on "'turoIOi1!>I, I und Hilfe 
! Ausbßdung ~e. i "-=-___ _ 
I i I 

_ ________ ...Jl I ______________________ _ 
L~~~~_~~ ____________ _ 

D~ CI dlplomlari® PVi~~. SHD 118 SAnItMshllfsdt9fl~t (Stmlon~~hIN4II), EltHD 0 4IIlffl'Rmumier Hms~st 

r' 
Ö!It~"'cj,,... PundMIMttM fOr ~M~. ~n H~fI~ 

Zielgruppe 

Kranke 
Menschen 

Kranke 
Menschen, 
b®9imräch
~Men

sehen 
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ÖSTEIRREiCH~SCHES BUNDESINST!TUT 
/FÜR GESUNDHIE~TSWESEN 

~ 
Das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen ist 
gemäß seinem gesetzlichen Auftrag eine zentrale Forschungs-. 
Planungs- und Ausbildungseinrichtung zur Förderung des 
Gesundheitswesens in Österreich. 

Einem fachübergreifenden und umfassenden Arbeitsansatz fol
gend. erstreckt sich seine Tätigkeit sowohl auf das unmittelbare 
Gebiet der Gesundheitssicherung als auch - im Sinne der 
Gesundheitsvorsorge - auf den Bereich des Umweltschutzes. 

Als wissenschaftlicher Dienstleistungsbetrieb steht das Institut 
grundsätzlich jedem Auftraggeber zur Verfügung. Es führt Arbeiten 

. für Bund. Länder und Gemeinden. aber auch für andere Interes
senten durch. 

Das ÖsterreichiSChe Bundesinstitut für Gesundheitswesen ist als 
Institution mit eigener Rechtspersönlichkeit in seiner Tätigkeit nicht 
weisungsgebunden. 

"~')-

Die Orientierung an vorrangigen bzw. akuten Problemen des,· 
'Gesundheitswesens und des Umweltschutzes hat zur Bildung von 
Arbeitsschwerpunkten geführt. mit denen sich ein hohes Erfah
rungspotential und eine spezifische technische Infrastruktur verbin
den. 

Auf dem Gebiet des Gesundheitswesens befaßt sich das Institut 
insbesondere mit der Krankenanstaltenplanung. der Versorgung 
c.:ur:h niedergelassene Ärzte. der Hauskrankenpflege. der Aus-

~ 

und Fortbildung von medizinischem Personal und der 
Gesundheitsförderung sowie mit Vorsorgemaßnahmen. Fragen 

j 

der Gesundheit am Arbeitsplatz und epidemiologischen Studien. 

Im Bereich Umweltschutz steht die Untersuchung der Aus
wirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit im Vor
dergrund. Dazu zählen Studien zur Luftreinhaltung. zur Wald
schadensproblematik. zur Trinkwasserversorgung und Ab
fallwirtschaft ebenso wie die Entwicklung von Maßnahmen zur 
Sanierung und Erhaltung unserer natürlichen Umwelt als IUnver
zichtbare Lebensgrundlage. 

Das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen bietet 
über seine Dokumentations- und Informationsdienste allen Interes
senten einen direkten Zugriff auf einschlägige Datenbanken in aller 
Welt. 

An das Institut angegliedert ist auch die Vergiftungsinformations
zentrale in Wien. 

Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG) 
Tel. (0222) 51 561. Telefax (0222) 513 84 72 
Geschäftsführung: Dr. Michaela Moritz 

• 
literaturdienst Medizin (LID) und Informationsdienst Umwelt (IDU) 
Tel.--'(0222) 51 561/54 Durchwahl 

Health Care literatura Information Network (HECLINET) 
und Österraichische Krankenanstaltendokumentation (ÖKO) 
Tel. (0222) 51 561/57 Durchwahl 

Alle: A-1Q10 Wien. Stubenring 6 

Vergiftungsinformationszentrala (Vll) 
A-1090 Wien. Spitalgasse 23. Tel. (0222) 43 43 43 
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